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Artikel 13: Koordinierung der Wirtschafts, Sozial- und Beschäftigungspolitik

(1) Die Union koordiniert die Wirtschafts- Sozial- und Beschäftigungspolitik der
Mitgliedstaaten, insbesondere durch die Festlegung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik
sowie von Leitlinien der Beschäftigungspolitik.

(2) Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschafts- Sozial- und Beschäftigungspolitik unter
Berücksichtigung des gemeinsamen Interesses so aus, dass sie zur Verwirklichung der Ziele
der Union beiträgt.

(3) Spezielle Regelungen gelten für die Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben.

Explication éventuelle :
Im Schlussbericht der Arbeitsgruppe Soziales Europa war die gleichrangige Behandlung der
Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik eines der Hauptanliegen. Das soll sich auch in
diesem Artikel spiegeln.


